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1980 0409 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Schrottlenkungsgesetz geändert 

wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
(Verfalssung&bestimmung) 

Die Eraassung uilid Aufhebung von V orschrif­
ten, wie sie !im Art. II des Schl'ottlenkungsge­
setzes, BGBl. Nr. 275/1978, inder Fassung des 
Art. II des vorliegenden BUil1Jdesgesetzes enthal­
ten sind, sowie die Vollzi,ehungdieser Vorschrif­
ten sind vom Inkrafttreten ,dieses Bundesgesetzes 
bi,s ~um Ablauf des 30. Juni 1982 auch in den 
Belangen B1undessache, hinslichtJIich derer das Bun­
des-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 
etwas anderes vOl1sieht. Die in diesen Vorschrliften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von BlUndeshehöI1den v,ersehen werden. 

Artikel II 

Da's SchJ:1Ottlenkungsgesetz wird geändert Wle 
foLgt: 

1. § 9 hat zu buten: 

,,§ 9. Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie hat im Rahmen der den 

Schrottverbrauchern zugeteilten Jahresquoten 
nach Maßgabe des im In.1and anfallenden unle­
gierten Eisenschrotts zeitlich befristete Bezugs­
genehmigungen zu erteilen, deren Gültigkeit 
bei Ausstellung 

a) in den ersten drei Quartalen eines Kalen­
derjahres ffiärtgstens vlier Wochen nach Ab­
lauf des Kalendervierneljahres, 

b) im vierten Quartal eines' Kalenderjahres 
länglstens drei Monate nach Ablauf des 
Kalenderj ahres, 

in dem sie ausgestellt wurden, erlischt. Diese 
Bezugsgenehmigungen können auch lin Form von 
Sichtvermerken auf Frachtpapieren erteilt wer- . 
den." 

2. § 22 hat zu huten: 

,,§ 22. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf 
des 30. Juni 1982 außer Kraft." 

ArtikellII 

(1) Dieses BUilidesgesetz tl1itt mit 1. Juli 1980 
in Kraft. 

(2) Mit der Vdl!lziehung dieses Bundesgesetzes 
ist hlinsichtlich des Art. I die Bundesregierung 
und hinsichtlich des Art. Ir der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und IflJdustt1ie betraut. 
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2 300 der Beilag,en 

Erläuterungen 

I; Allgemeiner Teil Zu Art. 11.: 

Anläßlich der letzten Anderung der· Wirt- Zu Ziff. 1.: 
schafvsgesetze im Jahre 1978 wurde der Bereich Die aus der Praxis gewonnene Erfahrung in 
der Schrottlenkung aus ,dem Rohstofflenkungs- der Anwendung des in Geltung :stehenden § 9 
gesetz 1951 .herausgenommen und dafür ein hat gezeigt, ,d1aß eine völ1ige übereinstimmung 
eigenes Schrottlenkungsgesetz erlassen (BGBl. zwischen ,den ertdliten Bezugsgenehmigungen und 
Nr. 275/1978), das wie die anderen Gesetze dieses den tatsächlich möglich gewesenen Bezügen unle­
Bereiches mit einer Geltungsdauer bis 30. Juni gierten Eisenschrotts zu einem bestimmten Stich-
1980 versehen worden ist. tag nicht immer möglich ist. Die nunmehr vor-

In ,den ,eineinha~b Jahren s,einer W,irksamkeit geschla.gene Fassung trägt diesem UmstaJnd Rech­
hat sich herausgestdlt, daß dieses Bundesgesetz nung und sieht vor, ,daß ,die zeitlich zu befristen­
den Anfol"'derungen weitgehend entspnicht, sodaß den Bezug,sgenehmiglllugen für die ersten drei 
derzeit mit €liner Ausnahme Knderungen nicht Quartale längstens vier Wochen nach Ablauf des 
erfor,derEcherscheinen. Kalendervierteljahres und für das J,etzte Quartal 

Bezüg}ich ;der Gelrungsdauer des Gesetzes wur­
de von der zuletzt geübten Praxis ausgegan­
gen und eine solche von zwei weiteren Jahren 
vorgeschlagen. 

11. Besonderer Teil 

Zu Art.!.: 

längstens drei Monate na.ch Ablauf des Kalender­
jahres, 'in dem sie ausgestellt wur,den, ihre Gültig­
keit verlieren. 

Zu Art. III.: 

Da's Datum des Inkrafttretens dieses Entwurfes 
in' Gesetzesform ergibt gich aus dem Datum des 
Auslaufens des Schrottlenkungsgesetzes mit 
30. Juni 1980. Die Verfassungsbestimmung wurde ihrem In­

ha.It nach nicht geändert. Der Wortlaut war dem' 
. Kosten: Umstand anzupassen, ,daß es sich um die erste 

Verlängerung der Geltungs,dauer dieses Gesetzes Aus dem vorgeschla.genen IGesetz erwachsen 
handelt. dem Bund keine Mehrkosten. 
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300 ·der Beilagen 3 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Schrottlenkungsgesetz geändert 

wird 

Der Natiionalrat hat beschlossen: 

Artikel I 
(Verfassungsbestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie ,im' Art. II des Schrottlenkungsge­
setzes, BGBl. Nr. 275/1978, in der Fassung des 
Art. II .des vorliegenden Bundesgesetzes enthal­
ten sind, sowie ,die Vollziehungdieser Vorschrif­
tensind vom lnkrafttretendieses Bundesgesetzes 
bis zum Ablauf des 30. Juni 1982 auch in den 
Belangen Bundessame, hinsichtlich derer das Bun­
des-Verfassungsgesetz in der FaJssung von 1929 
etwas anderes vorsieht. Die in diesen Vorschriften 
geregelten Angelegenheiten können unmittelbar 
von BundesbehöI'lden versehen werden. 

Artikel 11 

Das Schrottlenkungsgesetz wird geändert WIe 
folgt: 

1. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. Der Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie hat im Rahmen der den 
Schrottverbrauchern zugeteilten Jahresquoten 
nach Maßgabe des im Inland anfallenden unle­
gierten Eisenschrotts zeitlich befristete Bezugs~ 
genehmigungen zu erteilen, deren Gültigkeit bei 
Ausstellung 

a) ·in den ersten drei Quartalen eines Kalen­
derjahres längstens vier Wochen nach Ab­
lauf .des Kalendervierteljahres, 

b) ~m v,ierten Quart;1i1 eines Kalenderjahres 
,längstens drei Monate nam Ablauf des 
Kalender jahres, 

in dem sie ausgestellt wUI1den,' erlischt. Diese 
Bezugsgenehmigungen können auch ~n Form von 
SichtveI1merkeri auf Frachtpapieren erteilt wer­
den." 

2. § 22 hat zu lauten: 

,,§ 22. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf 
des 30. Juni 1982 außer Kraft." 

. Bundesgesetz vom 23. Mai 1978 über 
die Lenkung des Verkehrs mit Eisenschrott 

(Schrottlenkungsgesetz ) 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

~e ErlaSISung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie üm Art. II des vodiegenden Bundes­
gesetzes enthalten sind, sowie die Vollziehung 
dieser V orschciften sind vom Inkrafttreten dieses 
Bundesge.setzes his zum Ablauf des 30. Juni 1980 
auch lin .den Belangen Bundessache, hinsichtLich 
derer das Bundes-Verfassungsgesetz ün der Fas­
sung von 1929 etwas anderes vorsieht. Die im 
Art. II geregelten Angelegenheiten können un­
mittelbar von Bundesbehörden versehen werden. 

§ 9. Der Bundesminister für Ha~del, Gewerbe 
und Industrie hat im Rahmen der den Schrott­
verbrauchern zugeteilten Jahresquoten nach Maß­
gabe des im Inland anfallenden unlegierten Eisen­
schrotts Bezug.sgenehmigungen zu erteilen. Diese 
Bezugsgenehmigungen können auch in Form von 
Sichtvermerken auf Framtpapieren erteilt wer­
den. 

§ 22. Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 
30. Juni 1980 außer Kraft. 
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